Information über die Handhabung der Feuerungskontrolle 
bei Oel- und Gasfeuerungen in der Gemeinde Stetten

Die Luftreinhalteverordung (LRV) schreibt vor, dass Öl-/und Gasfeuerungsanlagen periodisch alle zwei Jahre überprüft werden müssen. 

Der Anlagebesitzer hat nun zwei Möglichkeiten. 

1. Er kann sich automatisch alle 2 Jahre durch den Feuerungskontrolleur der Gemeinde (Messmer & Messmer, Kaminfegermeister, Hohberg 4a, 8207 Schaffhausen) aufbieten lassen. Eine solche Messung kostet dann 65.— exkl. MwSt.


2.
Er gibt einer zugelassenen Servicefirma vor Ablauf der zwei Jahre den Auftrag zur Durchführung dieser Kontrolle. Die Servicefirma muss anschliessend den Messrapport innert 10 Tagen an die kantonale Rapportzentrale schicken. Die zugelassenen Servicefirmen kann man unter www.umweltschutz-sh.ch abrufen. 

Seit dem 01.01.06 gibt es neu eine „Kantonale Gebührenvignette“, die bei jeder amtlichen Messung auf die Feuerungsanlage aufgeklebt werden muss. Diese Vignette wurde eingeführt, damit man die Kosten verursachergerecht verrechnen kann. Mit dieser Vignette werden die administrativen Kosten, die Kosten der Vignettenzentrale und die Stichproben​kontrollen finanziert. Die Vignette kostet 40.—  Franken exkl. MwSt.

Kann eine Feuerungsanlage die Grenzwerte nicht mehr einhalten, so wird sie zur Sanierung aufgeboten. Je nach Überschreitung des Grenzwertes dauert eine Sanierungsfrist zwischen 2-6 Jahren. Eine Sanierung kann freiwillig oder per gemeinderätliche Sanierungsverfügung erfolgen. 

